
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen, 10. Juni 2015 

 
 

Mandantenbrief Juni 2015 
 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
anbei erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen möch-
te ich insbesondere hinweisen: 

 
Allgemein 

· Möglichkeit des Zugriffs auf Kassendaten eines Einzelunternehmens im Rahmen einer 
Außenprüfung 

· Mietpreisbremse und Bestellerprinzip bei der Maklercourtage kommen 
Lohn 

· Ferienjobs für Schüler sind sozialversicherungsfrei 
 

Mit freundlichem Grüßen 

 
 



 
Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Juni und Juli 2015 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.6.20151 10.7.20152 
Umsatzsteuer 10.6.20153 10.7.20154 
Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritäts-
zuschlag 

10.6.2015 entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.6.2015 entfällt 

Ende der Schonfrist  Überweisung5 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck6 

15.6.2015 13.7.2015 

5.6.2015 7.7.2015 

Sozialversicherung7 26.6.2015 29.7.2015 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie 

der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4  Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfrist-

verlängerung) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-

raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Kran-
kenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 24.6./27.7.2015) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Ge-
haltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Allgemein 
Möglichkeit des Zugriffs auf Kassendaten eines Einzelunternehmens im Rahmen einer 
Außenprüfung 
Eine Apotheke war buchführungspflichtig und verwendete ein speziell für Apotheken entwickeltes PC-
gestütztes Erlöserfassungssystem mit integrierter Warenwirtschaftsverwaltung. Ihre Tageseinnahmen 
wurden über modulare PC-Registrierkassen erfasst, dann durch Tagesendsummenbons ausgewertet 
und als Summe in ein manuell geführtes Kassenbuch eingetragen. Anlässlich einer Außenprüfung 
verweigerte die Apotheke der Finanzbehörde den Datenzugriff auf ihre Warenverkäufe mit der Be-
gründung, sie sei nicht zu Einzelaufzeichnungen verpflichtet. 
Der Bundesfinanzhof (BFH) sieht das anders: Einzelhändler sind nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung verpflichtet, im Rahmen der Zumutbarkeit sämtliche Geschäftsvorfälle ein-
schließlich der über die Kasse bar vereinnahmten Umsätze einzeln aufzuzeichnen. Bei Verwendung 
einer PC-Kasse, die detaillierte Informationen zu den einzelnen Barverkäufen aufzeichnet und diese 
dauerhaft speichert, sind die Einzelaufzeichnungen auch zumutbar. Im Rahmen einer Außenprüfung 
ist die Finanzverwaltung berechtigt, Zugriff auf die Kasseneinzeldaten zu nehmen. 

Mietpreisbremse und Bestellerprinzip bei der Maklercourtage kommen 
Am 27.3.2015 hat das Mietrechtsnovellierungsgesetz die letzte parlamentarische Hürde im Bundesrat 
genommen und wird am 1.6.2015 in Kraft treten. Allerdings müssen die meisten Bundesländer noch 
die Gebiete festlegen, in denen sie einen „angespannten Wohnungsmarkt“ sehen. 
Das Gesetz ermöglicht es den Bundesländern, bestimmte Gebiete zu angespannten Wohnungsmärk-
ten zu erklären und dort die Mieten zu deckeln. Bei einer Neuvermietung dürfen Vermieter in diesen 
Gebieten die Miete künftig nicht mehr beliebig erhöhen. Ausschlaggebend für die Festlegung der Ge-
biete sollen die Indikatoren Bevölkerungswachstum, Leerstandsquote, Mietentwicklung und Mietbelas-
tung sein. Die Festlegung der Gebiete ist zunächst auf fünf Jahre begrenzt. In diesen festgelegten 
Gebieten darf die Miete dann nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Die 
Vergleichsmiete ergibt sich aus den örtlichen Mietspiegeln. Die Deckelung gilt auch für die Staffelmie-
te. Bei der Indexmiete ist die vereinbarte Miete gedeckelt. Ausnahmen sind vorgesehen für Neubau-
ten, umfassende Modernisierungen und bereits bestehende Mietverträge. Dabei gelten als Neubauten 
Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals vermietet worden sind. Als umfassend gilt eine 
Modernisierung, wenn mehr als ein Drittel der Mittel aufgewendet wird, die ein vergleichbarer Neubau 
gekostet hätte. 
Das Gesetz sieht auch vor, dass bei einer Vermietung derjenige den Makler zahlt, in dessen Auftrag 
der Vermittler tätig wird. Es gilt die Regel „Wer bestellt, bezahlt“. Eine hiervon abweichende Vereinba-
rung ist unwirksam. 

Einkommensteuer 
Veräußerung einer Beteiligung gegen wiederkehrende Bezüge 
Ein Steuerzahler war seit Juli 1997 wesentlich an einer AG beteiligt. Mit Verträgen von 1999 und 2000 
veräußerte er die Aktien gegen Leibrenten. Er machte von dem Wahlrecht Gebrauch, die Rentenzah-
lungen als nachträgliche Betriebseinnahmen zu versteuern. Im Jahr 2004 flossen dem Steuerzahler 
aus den Verträgen Einnahmen von 402.980 EUR zu. In seiner Einkommensteuererklärung gab er 
nachträgliche Einkünfte aus Gewerbebetrieb in Höhe von 201.490 EUR mit der Begründung an, die 
Einnahmen unterlägen dem Halbeinkünfteverfahren (jetzt Teileinkünfteverfahren). 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Ansicht des Steuerzahlers: Entgegen der Ansicht der Finanzver-
waltung richtet sich die Besteuerung bei Veräußerung einer Beteiligung i. S. des § 17 Einkommen-
steuergesetz und bei Wahl der Zuflussbesteuerung nach dem im Zeitpunkt des Zuflusses geltenden 
Recht, auch wenn die Veräußerung vor Einführung des Halbeinkünfteverfahrens stattgefunden hat. 

Lohn und Gehalt 
Ferienjobs für Schüler sind sozialversicherungsfrei 
Während der Ferien können Schüler unbegrenzt Geld verdienen, ohne sozialversicherungspflichtig zu 
werden. Voraussetzung ist, dass die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens drei 
Monate oder 70 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich 
begrenzt ist, es sei denn, dass die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und ihr Entgelt 450 EUR 
im Monat übersteigt. 
Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über diesen Zeitraum hinaus fortgesetzt und ein Ar-
beitsentgelt von bis zu 450 EUR im Monat gezahlt, sind die Vorschriften für die sogenannten Minijobs 
anzuwenden. 



 
Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals in den Sommerferien vom 20.7. bis 28.8.2015 in einer Firma 
und erhält dafür ein Entgelt von 800 EUR. Es entsteht keine Sozialversicherungspflicht, weil er nicht 
mehr als drei Monate bzw. 70 Tage arbeitet. Ab 1.10.2015 arbeitet er für monatlich 450 EUR. Ab die-
sem Tag hat der Arbeitgeber die pauschalen Beiträge sowie die Umlagen an die Knappschaft Bahn-
See zu entrichten. 
Hinweis: Wegen der übrigen Vorschriften (z. B. Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie) sollte eine 
Abstimmung mit dem Steuerberater erfolgen. 

Verdachtskündigung eines Berufsausbildungsverhältnisses kann gerechtfertigt sein 
Der dringende Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung durch einen Auszubildenden kann 
einen wichtigen Grund zur Kündigung des Berufsausbildungsverhältnisses darstellen. Dies gilt jeden-
falls dann, wenn der Verdacht auch bei Berücksichtigung der Besonderheiten des Ausbildungsver-
hältnisses dem Ausbilder die Fortsetzung der Ausbildung objektiv unzumutbar macht. 
Dies hat das Bundesarbeitsgericht im Fall eines jungen Mannes entschieden, der sich in der Berufs-
ausbildung zum Bankkaufmann befand. Nachdem er das in den Nachttresor-Kassetten einer Filiale 
befindliche Geld gezählt hatte, wurde ein Kassenfehlbestand von 500,00 EUR festgestellt. Daraufhin 
kündigte die Bank dem Auszubildenden. In dem anschließenden Kündigungsschutzverfahren trug die 
Bank vor, der Auszubildende habe in einem Personalgespräch von sich aus die Höhe dieses Fehlbe-
trags genannt, obwohl er nur auf eine unbezifferte Kassendifferenz angesprochen worden war. 
Der Auszubildende hielt die Kündigung für unwirksam. Er vertrat die Auffassung, ein Berufsausbil-
dungsverhältnis könne nicht durch eine Verdachtskündigung beendet werden. Außerdem machte er 
geltend, seine Anhörung durch den Arbeitgeber sei nicht ordnungsgemäß gewesen. Ihm sei vor dem 
fraglichen Gespräch nicht mitgeteilt worden, dass er mit einer Kassendifferenz konfrontiert werden 
würde. Auch sei er nicht auf die Möglichkeit hingewiesen worden, eine Vertrauensperson einzuschal-
ten. 
Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass auch Ausbildungsverhältnisse unter bestimmten Umstän-
den durch Verdachtskündigung beendet werden können. Die von den unteren Instanzen bei der Ab-
weisung der Klage vorgenommene Würdigung der Umstände des konkreten Falles sei nicht zu bean-
standen. Dasselbe gelte für die Anhörung des Auszubildenden. Weder habe es einer vorherigen Be-
kanntgabe des Gesprächsthemas bedurft noch eines Hinweises bezüglich der möglichen Kontaktie-
rung einer Vertrauensperson. Deshalb sei das Berufsausbildungsverhältnis durch die Verdachtskündi-
gung wirksam beendet worden. 
 


